
Gesundheit ist ein hohes Gut

Unnötige Röntgenuntersuchungen sind 

zu vermeiden.

In vielen Fällen sind Röntgenaufnahmen für 

eine medizinische Behandlung zwingend 

notwendig. Diese sollten jedoch nicht un-

nötigerweise vorgenommen werden.

Der Röntgenpass dient dazu, Ihren Arzt/ 

Zahnarzt über Ihre früheren Röntgenun-

tersuchungen zu informieren und dadurch 

unnötige Aufnahmen zu vermeiden. Alle 

Röntgenuntersuchungen sollen in den Pass 

eingetragen werden.

Legen Sie diesen Pass daher vor jeder 

Röntgenuntersuchung vor.
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Röntgennachweisheft nach § 28 Röntgenverordnung. 
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